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Dritte Verordnung1 
über die freiwillige Zusatzrentenversicherung 

der Sozialversicherung 
— FZR-Verordnung — 

vom 28. August 1987

Zur Änderung der Verordnung vom 17. November 1977 über 
die freiwillige Zusatzrentenversicherung der Sozialversiche
rung — FZR-Verordnung — (GBl. I Nr. 35 S. 395) wird fol
gendes verordnet:

§ 1

Der § 36 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften der 
Landwirtschaft finanzieren ihre Beiträge zur FZR aus 
den Kosten. “

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 1987 in Kraft.

Berlin, den 28. August 1987

C.
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h
Vorsitzender

1 Zweite Verordnung vom 28. Mai 1979 (GBl. I Nr. 16 S. 123)

Anordnung
über die Aufgaben der Zentralen Beratungs-, 

Erfassungs- und Verteilungsstelle 
für importierte Industriediamanten

vom 12. August 1987

Für die sparsamste Durchführung von Importen, die sach
gerechte Lagerung und Verteilung, für die effektive Anwen
dung sowie für den gesicherten und regelmäßigen Rücklauf 
nicht mehr brauchbarer Industriediamanten aus gefaßten 
Diamantwerkzeugen der Industrie der DDR wird in Abstim
mung mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe folgendes angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für Kombinate, Betriebe, Genossen

schaften und Einrichtungen, in denen Industriediamanten, 
Schlüssel-Nr. ELN 14199410, be- und verarbeitet und in denen 
Diamantwerkzeuge eingesetzt werden.

§ 2

1-n VEB Kabelwerk Adlershof besteht als dessen Struktur
einheit eine Zentrale Beratungs-, Erfassungs- und Vertei
lungsstelle für importierte Industriediamanten (nachfolgend 
Zentralstelle genannt).

§3

Die Zentralstelle arbeitet mit den Kombinaten, Betrieben, 
Genossenschaften und Einrichtungen zusammen. Sie hat 
folgende Aufgaben zu erfüllen:

a) Gewährleistung des Rücklaufes aller nicht mehr brauch
baren Industriediamanten aus gefaßten Diamantwerk-


